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IM FOCUS

Eindämmung der Normenflut im Steuerrecht – Gemeinsame DokNr. 25088774

Positivliste
Mit Schreiben vom 15. 03. 2025 nimmt das Bundesministerium der Finanzen (BMF) Bezug auf das BMF-
Schreiben vom 15. 03. 2024 – IV A 2 – 0 2000/23/10003 :005 – DOK 2024/0221923 – (BStBl. I 450) und
erklärt, dass unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder zur Anwendung der bis zum Tage dieses Schreibens ergangenen BMF-Schreiben das Folgende gilt:

„Für Steuertatbestände, die nach dem 31. 12. 2023 verwirklicht werden, sind die bis zum Tage dieses
BMF-Schreibens ergangenen BMF-Schreiben anzuwenden, soweit sie in der Positivliste aufgeführt sind.
Die nicht in der Positivliste aufgeführten BMF-Schreiben werden für nach dem 31. 12. 2023 verwirklichte
Steuertatbestände aufgehoben. Für vor dem 01. 01. 2024 verwirklichte Steuertatbestände bleibt die Anwen-
dung der nicht in der Positivliste aufgeführten BMF-Schreiben unberührt, soweit sie nicht durch ändernde
oder ergänzende BMF-Schreiben überholt sind.

BMF-Schreiben in diesem Sinne sind Verwaltungsvorschriften, die die Vollzugsgleichheit im Bereich der
vom Bund verwalteten, der von den Ländern verwalteten und der von den Ländern im Auftrag des Bundes
verwalteten Steuern sicherstellen sollen. Die Aufhebung der BMF-Schreiben bedeutet keine Aufgabe der
bisherigen Rechtsauffassung der Verwaltung, sondern dient der Bereinigung der Weisungslage. Sie hat de-
klaratorischen Charakter, soweit die BMF-Schreiben bereits aus anderen Gründen keine Rechtswirkung mehr
entfalten. Die in der Anlage 1 zum o. a. BMF-Schreiben vom 15. 03. 2024 aufgeführten und nicht mehr in
der aktuellen Positivliste enthaltenen BMF-Schreiben sind nachrichtlich in der Anlage 2 (gemeinsame Liste
der im BMF-Schreiben vom 15. 03. 2024 (BStBl. I 450) und in den gleich lautenden Erlassen der obersten
Finanzbehörden der Länder vom 15. 03. 2024 (BStBl. I 451) aufgeführten und nicht mehr in der aktuellen
Positivliste enthaltenen BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Län-
der) aufgeführt.“

Mit der „Eindämmung der Normenflut im Steuerrecht“ wurde ein Prozess zur dauerhaften Reduzierung
von steuerlichen Verwaltungsvorschriften eingeleitet, mit dem in den Jahren 2005 bis 2010 knapp 4.000
nicht mehr benötigte BMF-Schreiben aufgehoben wurden. Um die Aktualität des Bestands an steuerlichen
BMF-Schreiben zu gewährleisten, wird in Fortführung dieses Prozesses seit 2011 jährlich eine Positivliste
der ab dem aktuellen Besteuerungszeitraum geltenden BMF-Schreiben sowie eine Liste der nicht mehr in
der jeweils aktuellen Positivliste enthaltenen BMF-Schreiben veröffentlicht. Seit 2013 wird dieses Vorgehen
auch für unter demselben Datum veröffentlichte gleich lautende Erlasse (GLE) der obersten Finanzbehörden
der Länder angewandt. Durch die regelmäßigen Prüfungen wird sichergestellt, dass jeweils nur die für den
aktuellen Veranlagungszeitraum anwendbaren BMF-Schreiben und GLE in der jährlich veröffentlichten Posi-
tivliste aufgeführt sind.
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